
 

Wintersemester 2026/2027 
 

 

Seminar 
 

„Der Schutz der Meinungsfreiheit im Arbeitsrecht“ 

 
Das Seminar richtet sich vor allem an Studierende des Schwerpunktbereichs 3 

„Deutsches und Europäisches Arbeitsrecht“ sowie an Studierende des Studi-

engangs „Wirtschaft und Recht“. 

Die Meinungsfreiheit ist eine Freiheit, die für die Persönlichkeit des Einzelnen ei-

nen großen Stellenwert besitzt und zugleich auch ein wesentliches Element einer 

auf öffentlichen Meinungsaustausch angelegten deliberativen Demokratie ist, in 

der sich „der zwanglose Zwang des besseren Argumentes“ (Jürgen Habermas) im 

öffentlichen Willensbildungsprozess durchsetzen soll. In einer Gesellschaft, in der 

die meisten Menschen ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage durch Eingehung ei-

nes Arbeitsverhältnisses sichern, könnte das Grundrecht auf Meinungsfreiheit 

weitgehend leerlaufen, würde es nicht auch innerhalb des Arbeitsverhältnisses bis 

zu einem gewissen Grad einen freien Meinungsaustausch ermöglichen. Die Aus-

balancierung der Interessen von Arbeitnehmern an einer freien Meinungsäußerung 

im Betrieb und des Arbeitgebers an einem störungsfreien Arbeits- und Betriebsab-

lauf ist nach wie vor ein schwieriges und aktuelles Thema. Es berührt neben der 

grundsätzlichen Frage der Drittwirkung von Grundrechten im Arbeitsverhältnis so 
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unterschiedliche Bereiche des Arbeitsrechts wie das Diskriminierungsrecht, das 

Kündigungsschutzrecht, das Betriebsverfassungsrecht, das Presse- und Rundfunk-

recht, das Recht auf Zugang zum öffentlichen Dienst (Art. 33 Abs. 2 GG), aber 

auch das kirchliche Arbeitsrecht. Die damit angesprochenen arbeitsrechtlichen 

Fragen sind somit überaus vielfältig und bieten für ein Seminar breiten Entfal-

tungsraum. 

Das Seminar soll während des Wintersemesters 2026/2027 (in der zweiten Januar-

Hälfte 2027) als Blockveranstaltung stattfinden. Erwartet wird eine aktive Teil-

nahme durch Erstellung einer Seminararbeit und einen Seminarvortrag über das 

Thema der Seminararbeit. 

In der ersten Vorlesungswoche des Wintersemesters wird eine Vorbesprechung 

stattfinden, in der die Themenvergabe erfolgt und nähere Informationen zum Ab-

lauf gegeben werden. Interessierte können sich aber schon jetzt beim Lehrstuhl 

(lehrstuhl.seifert@uni-saarland.de) für das Seminar anmelden. 
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